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gro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, So-
malia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Indien.
Enthaltung: Bhutan.

59/88. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler
und subregionaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. De-
zember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L vom
12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996,
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. No-
vember 2000, 56/24 I vom 29. November 2001, 57/77 vom
22. November 2002 und 58/39 vom 8. Dezember 2003,

in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene
spielt,

davon überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskon-
trolle in erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene
durchgeführt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten
Krieg die meisten Bedrohungen für den Frieden und die Si-
cherheit vor allem zwischen Staaten auftreten, die sich in der-
selben Region oder Subregion befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem
niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität bei-
tragen würde und eines der Hauptziele der konventionellen
Rüstungskontrolle sein sollte,

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen,

mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen
der Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnah-
me von Konsultationen zwischen einer Reihe lateinamerika-
nischer Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionel-
len Rüstungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und
in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert
des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa174 an-
erkennend, der einen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit
bildet,

die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeuten-
den Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten

eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger
Übereinkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen,

sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel
der konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsregionen
darin bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen
Überraschungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu
vermeiden,

1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der
konventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene dringend zu prüfen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen
und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
einen Bericht vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt "Konventionelle Rüstungs-
kontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/89

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)175.

59/89. Regionale Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom
9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995,
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000, 56/24 H
vom 29. November 2001, 57/76 vom 22. November 2002 und
58/38 vom 8. Dezember 2003 über regionale Abrüstung,

die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ideals
der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind
von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wah-
rem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der
Kriegsgefahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke,

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staa-
ten, bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die

174 CD/1064.

175 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Jordanien,
Nepal, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Sudan und Türkei.
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in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze zu achten,

im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte
auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung
verabschiedet wurden176,

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltwei-
ten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1993 verabschiedet wurden177,

erfreut darüber, dass sich in den letzten Jahren dank der
Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten Aussich-
ten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröff-
net haben,

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vor-
schlägen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler Ebe-
ne,

in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maß-
nahmen für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene,

überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stär-
ken und so durch die Verminderung des Risikos regionaler
Konflikte zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit
beitragen würden,

1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der
gesamten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen;

2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten;

3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-
stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene zu schließen;

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der
Abrüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Si-
cherheit;

5. unterstützt und befürwortet die Anstrengungen, die
zur Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene unternommen werden, um regio-
nale Spannungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung

und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und
subregionaler Ebene zu fördern;

6. beschließt, den Punkt "Regionale Abrüstung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/90

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)178.

59/90. Verhütung des unerlaubten Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zugangs zu
ihnen und ihres unbefugten Einsatzes

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/42 und 58/54 vom

8. Dezember 2003 und 58/241 vom 23. Dezember 2003,
in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle

und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

in Anerkennung des genehmigten Handels mit tragbaren
Flugabwehrsystemen zwischen Regierungen und des legiti-
men Rechts von Regierungen, solche Waffen im Interesse ih-
rer nationalen Sicherheit zu besitzen,

in Anbetracht der Bedrohung, die von dem unerlaubten
Transfer tragbarer Flugabwehrsysteme, dem unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihrem unbefugten Einsatz für die Zivilluft-
fahrt, die Friedenssicherung, das Krisenmanagement und die
Sicherheit ausgeht,

unter Berücksichtigung dessen, dass tragbare Flugab-
wehrsysteme leicht zu transportieren, zu verbergen, abzufeu-
ern und unter bestimmten Umständen auch zu erlangen sind,

in der Erkenntnis, dass es im Kontext des verstärkten in-
ternationalen Kampfes gegen den globalen Terrorismus be-
sonders wichtig ist, eine wirksame Kontrolle über tragbare
Flugabwehrsysteme auszuüben,

in der Überzeugung, wie wichtig es ist, Transfers tragba-
rer Flugabwehrsysteme einer wirksamen nationalen Kontrolle
zu unterziehen und die Bestände an diesen Waffen sicher und
wirksam zu verwalten,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die verschiedene in-
ternationale und regionale Foren derzeit unternehmen, um die

176 Resolution S-10/2.
177 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/48/42), Anhang II.

178 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Argentinien, Armenien, Australien,
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Haiti, Honduras, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan,
Kenia, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malta, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Palau, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tsche-
chische Republik, Türkei, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland und Zypern.




